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und selbst zur Gewährleistung der sozialistischen Gesetzlich
keit sowie von Ordnung, Disziplin und Sicherheit beizutragen.

Grundsätze der gerichtlichen Beweisführung 
als Fundament der Wahrheitsfindung

Die speziellen Grundsätze der gerichtlichen Beweisführung 
werden in Abschn. I der Richtlinie dargelegt. Sie bilden das 
Fundament der Wahrheitsfindung. Ihr Verständnis ist zu
gleich Grundlage für die gesellschaftlich wirksame Anwen
dung der einzelnen prozessualen Bestimmungen. Sie sind 
verbindliche Anleitung der Rechtsprechung.

Als erster Grundsatz vorangestellt ist die Beweisfüh- 
rungspflicht des Gerichts. Der Erfüllung dieser Pflicht dienen 
die weiteren Grundsätze der Wissenschaftlichkeit und Un
voreingenommenheit sowie der Gesetzlichkeit der Beweis
führung und der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme. Im 
Einklang mit vielen Vorschlägen wird hier der Begriff 
„Schutzbehauptung“ nicht mehr verwendet. Es wurde festge
legt, daß sich das Gericht mit dem Verteidigungsvorbringen, 
soweit dieses nicht offensichtlich abwegig ist, auf der Grund
lage der getroffenen Feststellungen auseinanderzusetzen hat.

Entscheidende Bedeutung hat das Oberste Gericht der 
Wissenschaftlichkeit und Unvoreingenommenheit der Be
weisführung beigemessen. Klassische Erkenntnismethoden, 
insbesondere die Logik, sowie die Natur- und Gesellschafts
wissenschaften und die technischen Wissenschaften gewinnen 
im gerichtlichen Beweisführungsprozeß entscheidend an Be
deutung. „Wahrheit der Erkenntnis und Wissenschaftlichkeit 
der Beweisführung hängen unmittelbar miteinander zusam
men. Die Bejahung der Erkennbarkeit der Erscheinungen, 
des objektiven Charakters der Übereinstimmungsrelation 
zwischen Erkenntnisresultat und Erkenntnisobjekt, hat zur 
Folge, auch an den Beweisführungsprozeß ... objektive Maß
stäbe anzulegen. Eine solche Haltung fördert den Einzug der 
Wissenschaft in den Erkenntnis-Beweis-Prozeß im Strafver
fahren. Tatsächlich nimmt die Beweisführung im Strafver
fahren immer mehr einen wissenschaftlich begründeten Cha
rakter an. “6

So ist beispielsweise in den letzten 10 Jahren eine enorme 
Entwicklung hochpräziser, die Erfassungsgrenze stark anhe
bender Maß- und Analysetechniken auf fast allen Gebieten 
der Kriminalistik zu verzeichnen. Sie ermöglichen es, in im
mer feinere Details der Materie einzudringen und sie für die 
Beweisführung zu erschließen. Das bedingt eine ansteigende 
Tendenz der Beweisführung mit Indizien bzw. Indizbeweis
ketten, die naturwissenschaftlich exakt belegt werden. Ihren 
Beweiswert zu analysieren, einzuordnen und bei der Beweis
führung im Urteil zu würdigen erfordert zunehmend, die Be
reitschaft zum Verständnis naturwissenschaftlicher Denk
weise aufzubringen.6 7

Die Forderung nach Wissenschaftlichkeit der Beweisfüh
rung schließt die Forderung nach sozialistischer Parteilich
keit ein. Sozialistische Parteilichkeit ist ein untrennbarer Be
standteil des wissenschaftlichen Herangehens an die Erfor
schung der Wahrheit von den Positionen des Sozialismus. 
Sozialistische Parteilichkeit ist unvereinbar mit parteiischem, 
subjektivistischem Vorgehen oder Vorurteilen und Voreinge
nommenheit.8

Der in der Richtlinie enthaltene Grundsatz der Wissen
schaftlichkeit und Unvoreingenommenheit der Beweisfüh
rung steht in enger Beziehung zur Präsumtion der Unschuld. 
Niemand darf als einer Straftat schuldig behandelt werden, 
bevor seine strafrechtliche Verantwortlichkeit nachgewiesen 
und in einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung fest
gestellt ist. Verbleiben nach Ausschöpfung aller verfügbaren 
Beweismöglichkeiten noch Zweifel, ist der Grundsatz „im 
Zweifel zugunsten des Angeklagten“ („in dubio pro reo“, § 6 
Abs. 2 StPO) anzuwenden.9

Der Grundsatz der Gesetzlichkeit der Beweisführung ist 
für die Lösung der Aufgaben des Strafverfahrens besonders 
bedeutsam. Er ist auch im Zusammenhang mit der Diskus
sion der Menschenrechte in der internationalen Klassenaus
einandersetzung ein wesentlicher Aspekt. Gesetzlichkeit der 
Beweisführung bedeutet immer Beweisführung mit den ge
setzlich zulässigen Beweismitteln in der gesetzlich zulässigen 
Art und Weise.

Ausdrücklich wird hier auf das Verbot der Verwendung 
ungesetzlicher Beweismittel und -methoden hingewiesen. Mit 
diesem Verbot werden zugleich auch die Bestimmungen der 
Konvention gegen Folter und andere grausame, unmensch
liche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung vom
10. Dezember 198410 11 innerstaatlich durchgesetzt. Neu aufge
nommen wurde in diesen Grundsatz die Darstellung des di
rekten Zusammenhangs zwischen Gesetzlichkeit der Beweis

führung und der Gewährleistung der Rechte und Würde des 
Menschen (Art. 19 Abs. 2 Verf.; Art. 4 StGB).

Zur Unmittelbarkeit der gerichtlichen Beweisaufnahme 
werden in der Richtlinie insbesondere die sich daraus erge
benden Konsequenzen für die verschiedenen gesetzlich zu
lässigen Beweismittel und ihre Erhebung dargelegt. Zu die
sem Grundsatz ist vor allem hervorzuheben, daß das Gericht 
sein Wissen aus eigenen Beweiserhebungen schöpft, die al
lein mit den gesetzlich zulässigen Mitteln in Anwesenheit der 
am Verfahren Beteiligten erlangt werden dürfen. Sie allein 
sind die Grundlage der gerichtlichen Entscheidung über die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit.

Eröffnung des Hauptverfahrens und Vorbereitung 
der Beweisaufnahme

Mit Eingang der Anklageschrift trägt das Gericht die volle 
Verantwortung für das weitere Verfahren. Nur das Gericht 
entscheidet über das Vorliegen und über das Maß der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit. Insofern ist die Entscheidung 
über die Eröffnung des Hauptverfahrens die „Schaltstelle“ 
des weiteren Verfahrens. Kernproblem der Tätigkeit des Ge
richts ist hier die Prüfung, ob die Ermittlungen vollständig 
geführt sind und ob das Ergebnis den Schluß rechtfertigt, daß 
der Beschuldigte einen Straftatbestand verletzt hat. Bei der 
Beurteilung, ob dieser hinreichende Tatverdacht (§ 187 Abs. 2 
Ziff. 2 StPO) gegeben ist, muß das Gericht die durch die Be
weismittel vermittelten Informationen miteinander sowie 
mit den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben in Beziehung set
zen, also die Beweise würdigen.11

Zur Mitwirkung der Schöffen im Eröffnungsverfahren
Es gehört zu den wichtigen Aufgaben des Vorsitzenden im 
Eröffnungsverfahren, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß die Schöffen als gleichberechtigte Richter an den in die
sem Verfahrensabschnitt zu treffenden Entscheidungen mit- 
wirken (§ 188 Abs. 3 StPO). Wegen der Bedeutung, die dieser 
Aufgabe des Vorsitzenden für die sachgemäße Entscheidung 
im Eröffnungsverfahren und die aktive Einbeziehung der 
Schöffen in die Strafrechtsprechung zukommt, wird in 
Abschn. II Ziff. 1 der Richtlinie die Verpflichtung ausgespro
chen, daß unter aktiver Mitwirkung der Schöffen zu prüfen 
ist, ob die Ermittlungen vollständig geführt wurden und die 
im Ermittlungsverfahren gesicherten Beweismittel geeignet 
sind, den strafrechtlich relevanten Sachverhalt aufzuklären.

Der Vorsitzende darf sich nicht darauf beschränken, den 
Schöffen vorbereitete Entscheidungen nur zur Unterschrift 
vorzulegen. Durch ein gründliches Studium der Akten, der 
entsprechenden Rechtsvorschriften und der zentralen Lei
tungsdokumente müssen sich die Schöffen die notwendigen 
Sachkenntnisse und die Grundlagen für die in Betracht kom
mende Entscheidung verschaffen. Der Vorsitzende soll ihnen 
die dafür erforderlichen Hinweise und Erläuterungen geben. 
Er muß die bedeutsamen Sach- und Rechtsfragen mit ihnen 
beraten und dafür Sorge tragen, daß es auch im Eröffnungs
verfahren zu einer kollektiven Entscheidung kommt.

Zur Verfahrensweise bei unzureichender Kennzeichnung
der Straftat im Anklagetenor

In der Strafprozeßordnung ist nicht ausdrücklich geregelt, 
wie zu verfahren ist, wenn aus dem Anklagetenor nicht oder 
nicht eindeutig erkennbar ist, welche konkrete Handlung 
oder in welchem Umfang eine Handlung Gegenstand der An
klage ist.

Abschn. II Ziff. 2 und 3 (letzter Absatz) der Beweisricht
linie gibt auf diese seit Jahren zwar nicht häufig aufgetre
tene, aber-oft diskutierte Frage eine eindeutige Antwort, in-
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